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Zusammenfassung12

Dieser Beitrag befasst sich mit der Kennzahl ‚Kosten je Schüler und Schulform auf 
kommunaler Ebene‘, die als ein standardisiertes und nachvollziehbares Instrument für 
Kosten-Wirksamkeits-Analysen auf kommunaler und kleinräumiger Ebene Verwendung 
fi nden kann. Die Berechnung der Kennzahl erfolgt beispielhaft  für Nordrhein-Westfalen 
und es zeigt sich, dass der kommunale Beitrag zur Schulfi nanzierung nicht unerheb-
lich ist, jedoch auch stark zwischen den Kommunen variiert. Außerdem fi nden sich 
Hinweise, dass die Kommunen unterschiedliche Prioritäten bei der Finanzierung der 
verschiedenen Schulformen haben.
Schlüsselwörter: Kosten je Schüler, kommunale Schulfi nanzierung, gemischte Schul fi nan-
zierung, Bildungsausgaben, Bildungsfi nanzierung

Aspects of Education Funding per Pupil and Type of School, 
Using the Example of North Rhine-Westphalia
Abstract
We introduce the indicator ‘costs per student and type of school at the local level’, which 
can be used as a standardized and comprehensible tool for regional cost-eff ectiveness 
analyses. In the current investigation, the informative value of this indicator is demon-
strated for the case of North Rhine-Westphalia (Germany). It turns out that the local 
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contribution to education funding is signifi cant overall and varies greatly between mu-
nicipalities. Moreover, there is evidence that local authorities have diff erent priorities in 
funding the various school tracks in North Rhine-Westphalia.
Keywords: costs per student, local education funding, mixed education funding, educa-
tion funding

1. Motivation

Ein wichtiger Beitrag der Bildungsökonomie zur Erforschung der Eff ekte bildungs-
politischer Steuerungsmaßnahmen besteht darin, die Effi  zienz der geplanten Maß-
nahmen zu beurteilen, indem Informationen zu ihrer Eff ektivität geeignet mit den 
durch sie entstehenden Kosten verknüpft  werden (vgl. Weiß/Timmermann 2008). 
Im Rahmen dieser Effi  zienzanalysen ist die Frage zu beantworten, wie mit gegebe-
nem Mitteleinsatz das bestmögliche Ergebnis erreicht werden kann. Liefern also zwei 
Maßnahmen einen vergleichbaren Ertrag, welcher der beiden Maßnahmen sollte 
dann – bei beschränktem Budget – der Vorzug gegebenen werden? Oder: Wie hoch 
werden die Mehrausgaben sein, wenn die Umsetzung beider Maßnahmen zwar das 
Budget übersteigt, aber beide als erforderlich angesehen werden?

Diese Fragen nach der optimalen Allokation knapper Ressourcen können nur be-
antwortet werden, wenn belastbare Informationen zu den Kosten, die mit die-
sen Maß nahmen verbunden sind, verfügbar sind oder zumindest verlässlich ge-
schätzt werden können. Für entsprechende Analysen, insbesondere im Schulbereich, 
werden in der Regel Standardkosten-Modelle verwendet, deren wesentliche Ein-
gangs größe die durchschnittlichen Ausgaben je Schüler oder Schülerin an einer 
bestimmten Schulform sind. Diese Ausgaben je Schüler werden seit 1995 diff eren-
ziert nach Bundesländern durch das Statistische Bundesamt berichtet und dienen 
der Vergleichbarkeit der Ausgaben im Schulbereich zwischen Bundesländern und 
Schulformen. Ein entscheidender Nachteil dieser Kennzahl besteht jedoch dar-
in, dass sie den Anforderungen kleinräumiger Analysen, z.B. der regionalen Schul-
standortplanung, nicht gerecht wird. Denn werden z.B. die Ausgaben für Grund-
schulen auf Gemeindeebene anhand dieser Durchschnittsausgaben bewertet, so 
hängt deren Höhe ausschließlich von der Anzahl der Schüler und Schülerinnen an 
den untersuchten Standorten ab. Die Variation in den Schulausgaben zwischen den 
Kommunen innerhalb eines Bundeslandes bleibt unberücksichtigt. Auch Prioritäten 
der kommunalen Entscheidungsträger für bestimmte Schulformen und außerschuli-
sche Angebote, die zudem Bildungsungleichheiten verstärken oder verringern kön-
nen, sollten nicht auf Ebene des Bundeslandes untersucht werden, sondern bedürfen 
einer kleinräumigen, disaggregierten Analyse.
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Im Folgenden wird dargestellt, wie die auf Ebene des Bundeslandes und der 
Kommunen berichteten Ausgaben für den Schulbereich genutzt werden kön-
nen, um die durchschnittlichen Kosten je Schüler bzw. Schülerin und Schulform 
auf kommunaler Ebene zu schätzen. Diese Durchschnittskosten werden beispiel-
haft  für Nordrhein-Westfalen (NRW) und das Jahr 2007 berechnet und ausge-
wählte Ergebnisse für die verschiedenen Schulformen in den nordrhein-westfäli-
schen Gemeinden beschrieben. Das Ziel dabei ist, die Möglichkeiten und Grenzen 
der Kostenerfassung im Schulbereich auf Basis vorhandener amtlicher Daten zu be-
schreiben. Entsprechend wird auch diskutiert, welche Vorteile für die Berechnung ei-
ner Kennzahl wie den Durchschnittskosten je Schüler bzw. Schülerin und Schulform 
durch das neue kommunale Finanzmanagement und die damit verbundene kaufmän-
nische Buchführung zu erwarten sind. Besondere Bedeutung wird dem kommuna-
len Beitrag zur Schulfi nanzierung beigemessen, indem die Verteilung der kommuna-
len Schulkosten auf die verschiedenen Schulformen und ihr Zusammenhang mit der 
Finanz ausstattung der Gemeinden untersucht werden.

2. Kostenabschätzung anhand der öff entlichen Ausgaben für den 
Schulbereich

In diesem Abschnitt werden zunächst einige Begriffl  ichkeiten des Rechnungswesens 
und speziell der Kosten- und Leistungsrechnung gegeneinander abgegrenzt, die für 
die Schätzung der Kosten im Schulwesen von Bedeutung sind. Dies geschieht vor 
dem Hintergrund, dass in einigen Bundesländern die doppelte Buchführung einge-
führt wird bzw. bereits eingeführt wurde und dort ganz oder teilweise die kameralis-
tische Buchführung ablöst.

2.1 Abgrenzung von Ausgaben und Kosten in der kameralistischen und 
doppelten Bu chführung

Das Ziel der kameralistischen Buchführung von Bund, Ländern und Gemeinden ist 
es, die Ausführung eines Haushaltsplanes für eine Abrechnungsperiode, die üblicher-
weise ein Jahr (Haushaltsjahr) umfasst, nachzuweisen. Dokumentiert werden dabei 
die tatsächlichen Zahlungsströme, d.h. die Einnahmen und Ausgaben als Zu- und 
Abgänge im Geldvermögen, deren Ist-Werte mit den Soll-Größen des Haushaltsplans 
verglichen werden.3 Die Kameralistik liefert also Informationen darüber, „aus wel-
chem Grund und in welcher Höhe tatsächlich Einnahmen entstanden sind und für 
welche Zwecke und in welcher Höhe Ausgaben geleistet worden sind.“ (Raupach/
Stangenberg 2009, S.  15) Der Bezug von Ausgaben zu bestimmten Leistungen wird 

3 Zu den Grundlagen der Haushaltsführung von Bund, Ländern und Gemeinden vgl. z.B. 
Brümmerhoff  (2007), S. 151ff .
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nicht explizit vorgenommen und kann nur indirekt durch Nebenrechnungen erfol-
gen, wie sie z.B. den erwähnten Durchschnittsausgaben je Schüler bzw. Schülerin zu-
grunde liegen. Die Dokumentation der Wirtschaft lichkeit und damit des Erfolges des 
Verwaltungshandelns ist nicht Ziel der Kameralistik. Um diesem Mangel an steue-
rungsrelevanten Informationen entgegenzuwirken, hat die Ständige Konferenz der 
Innenminister und -senatoren der Länder (IMK) im Jahr 2003 den Bundesländern 
erlaubt, ihre kommunalen Haushalte sowohl kameralistisch als auch auf Basis der 
kaufmännischen doppelten Buchführung (Doppik) aufzustellen (vgl. IMK 2003). Das 
Land NRW hat diese Option genutzt und 2005 das sogenannte Neue Kommunale 
Finanzmanagement (NKF) eingeführt. Nach Ablauf der gesetzlichen Übergangsfrist 
werden seit Anfang 2009 alle kommunalen Haushalte in NRW doppisch geführt (vgl. 
Innenministerium des Landes NRW 2009).

Im Gegensatz zur Kameralistik steht bei der doppelten Buchführung jeder Gutschrift  
auf einem Konto die Belastung eines anderen Kontos gegenüber. Diese Systematik er-
möglicht es im Rahmen der Kosten- und Leistungsrechnung die Leistungserstellung 
zu bewerten. Kosten und Leistungen bilden im betrieblichen Rechnungswesen den 
sachzielbezogenen Verzehr und die sachzielbezogenen Erhöhungen des Vermögens 
innerhalb einer Periode ab. Kosten beziehen sich immer auf ein bestimmtes Sachziel, 
z.B. auf die Herstellung eines bestimmten Gutes oder die Erbringung einer bestimm-
ten (Dienst-) Leistung.4 In Anlehnung an entsprechende Defi nitionen im Kontext 
betrieblicher Prozesse kann dieses Sachziel im Schulwesen als ‚Aufrechterhaltung 
des ordentlichen Schulbetriebes‘ oder kurz ‚Schulbetrieb‘ formuliert werden. Der 
Begriff  Kosten ist somit von dem Begriff  Ausgaben, im Sinne eines Abgangs im 
Geldvermögen, abzugrenzen, der lediglich „die mit der Beschaff ung von Ressourcen 
verbundene Geldzahlung“ beschreibt (Weiß/Timmermann 2008, S. 243). Kosten ent-
stehen im Rahmen des Bildungsproduktionsprozesses und sind als die bewerteten, in 
einem Zeitraum bereitgestellten, materiellen und immateriellen Güter zu verstehen, 
die für diesen Prozess erforderlich sind. Dies schließt insbesondere auch vergangene 
Ausgaben ein, deren Nutzung noch erfolgt, beispielsweise Grundstücke und Gebäude 
(vgl. Weiß/Timmermann 2008). Die Aufgabe der Kosten- und Leistungsrechnung be-
steht dann darin, die entstandenen Kosten auf die einzelnen Produkte und Leistungen 
verursachungsgerecht zu verteilen (vgl. Raupach/Stangenberg 2009, S. 165).

Ob und wie sich die Grundsätze kaufmännischer Buchführung auf öff entliche 
Haushalte übertragen lassen und ob Kommunen ihr Haushaltsjahr mit einer Gewinn- 
und Verlustrechnung abschließen sollten, soll an dieser Stelle nicht erörtert wer-
den. Faktisch liegen für NRW – mit Ausnahme einiger Kommunen, die an einem 
Modellprojekt zur Einführung der Doppik beteiligt waren – noch keine kommuna-
len Finanzstatistiken vor, die nach den Grundsätzen der doppelten Buchführung er-

4 Zur Abgrenzung dieser Begriff e vgl. z.B. Plötner/Sieben/Kummer (2008) und Mumm 
(2008).
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stellt wurden. Die Kosten, die mit dem Schulbetrieb in Zusammenhang stehen, sind 
aktuell noch auf Basis der Ausgaben, die in einem Haushaltsjahr oder in vergangenen 
Haushaltsjahren tatsächlich getätigt und damit kassenwirksam wurden, zu schätzen. 
Dennoch werden im Folgenden Begriffl  ichkeiten der kaufmännischen Buchführung 
und der betrieblichen Kosten- und Leistungsrechnung verwendet, um einzelne 
Ausgaben dem Sachziel Schulbetrieb zuzuordnen und anschließend die Kosten für 
den Schulbetrieb zu schätzen.

2.2 Abgrenzung von Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträgern auf 
Landes- und kommunaler Ebene

Der Bereich der allgemein bildenden Schulen   wird in Deutschland nahezu aus-
schließlich von den Bundesländern und den Kommunen fi nanziert (vgl. Statistisches 
Bundesamt 2010). Bezogen auf den Schulbetrieb soll daher zunächst kurz erör-
tert werden, welche Arten von Kosten für welche Produkte und Leistungen des 
Schulbetriebes im Bundesland NRW und in den Kommunen NRWs anfallen, 
die grundsätzlich auch Träger der öff entlichen Schulen sind. Für eine systemati-
sche Darstellung der Kosten des Schulbetriebes sind folgende Begriff e von zentraler 
Bedeutung (vgl. Mumm 2008, S. 24ff .):
• Anhand der Kostenart wird defi niert, welche Kosten angefallen sind, z.B. Per-

sonalkosten, Verwaltungskosten, Gebäude- und Grundstückskosten, Sach kosten 
etc.

• Der Ort der Leistungserbringung und damit der Kostenentstehung wird als 
Kostenstelle bezeichnet und beschreibt, wo die Kosten angefallen sind. Die 
Abgrenzung der Kostenstellen erfolgt im öff entlichen Bereich regelmäßig entspre-
chend der Verwaltungsstruktur, so dass beispielsweise die Bereiche Verwaltung 
und Gebäudemanagement mögliche Kostenstellen darstellen.5

• Der Kostenträger gibt an, für welches Produkt oder welche Leistung die Kosten an-
gefallen sind. Dies kann die Bereitstellung eines Ganztagsangebotes sein; im hier 
vorliegenden Fall soll der Schüler bzw. die Schülerin als Kostenträger aufgefasst 
werden.

Sofern entstandene Kosten nicht direkt dem Kostenträger zugewiesen wer-
den können, wie dies beispielsweise bei den Kosten für die Schulverwaltung oder 
für Hausmeistertätigkeiten der Fall ist, dienen die Kostenstellen dazu, derartige 
Gemeinkosten zunächst zu sammeln und im Anschluss verursachungsgerecht auf die 
Kostenträger zu verteilen.

5 Zu den Kriterien, die Kostenstellen erfüllen müssen, und den resultierenden Kostenstellen-
plänen vgl. Raupach/Stangenberg 2009, S. 169ff . und Knöll/Grunert 1997, S. 44ff .
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Zunächst ist zu klären, ob sich diese Begriffl  ichkeiten auf die Strukturierung des 
Haushaltsplanes des Landes NRW und die Finanzstatistiken der nordrhein-westfäli-
schen Kommunen übertragen lassen. Der Haushaltsplan 2007 des Landes NRW setzt 
sich aus 20 Einzelplänen zusammen, die jeweils in Kapitel und Titel untergliedert 
sind. So enthält der Einzelplan 05 sämtliche für die Aufgaben des Ministeriums für 
Schule und Weiterbildung geplanten Ausgaben für das Jahr 2007. Dabei können die 
Kapitel, z.B. ‚Schulen gemeinsam‘ und ‚Öff entliche Schulen‘, als Kostenstellen und die 
Titel, z.B. ‚Vergütungen und Löhne für Aushilfen‘ und ‚Erwerb von Geräten und sons-
tigen beweglichen Sachen‘, als Kostenarten aufgefasst werden.

Vergleichbares gilt für die Finanzstatistik der Kommunen in NRW, wobei die 
Begriffl  ichkeiten dort bereits an das Konzept der Leistungserstellung angepasst wur-
den. Sie ist gegliedert nach Produktbereichen, in denen weiter nach Produktgruppen 
diff erenziert wird. So stellen ‚Grundschulen‘ und ‚Hauptschulen‘ Produktgruppen 
innerhalb des Produktbereichs ‚Schulen‘ dar. Jedem Produktbereich werden die 
Ausgaben, gegliedert nach Gruppen und Untergruppen, zugeordnet. Im ökonomi-
schen Kontext stellen diese Ausgaben Kostenarten dar; sie umfassen beispielswei-
se ‚Dienstbezüge der tarifl ich Beschäft igten‘, ‚Erwerb von beweglichen Sachen des 
Anlagevermögens‘ und ‚Schülerbeförderung‘.

Für das Haushaltsjahr 2007 liegen noch keine nach den Grundsätzen der doppel-
ten Buchführung erstellten Finanzstatistiken vor. Aufgrund der Übergangsfrist 
bis Januar 2009 könnten derartige Daten, zumindest für einzelne Kommunen, für 
das Haushaltsjahr 2008 erstmalig vorliegen. Es ist zu erwarten, dass diese Finanz-
statistiken dann die mit kommunalen Produkten und Dienstleistungen verbundenen 
Ausgaben wesentlich detaillierter beschreiben und daher eine genauere Schätzung der 
Kosten des Schulbetriebes möglich sein wird, als dies bisher der Fall ist.

So wäre es z.B. interessant zu untersuchen, welche zusätzlichen Kosten eine Ganztags- 
im Vergleich zu einer Halbtagsschule verursacht und wer die daraus entstehende 
Finanzierungslast trägt, das Land oder die Kommune. Aktuell ist dies nicht mög-
lich, da etwa die Produktgruppe ‚Grundschulen‘ nicht weiter ausdiff erenziert ist, 
z.B. in Leistungen, die sich auf die Bereitstellung von Ganztagsangeboten beziehen. 
Dies setzt jedoch nicht nur voraus, dass z.B. die Ausgaben für zusätzliches pädago-
gisches Personal als Personalkosten (anteilig) dem Produkt Ganztagsbetrieb zugeord-
net und dementsprechend dokumentiert werden. Vielmehr ist auch die Erfassung der 
Einnahmen entsprechend anzupassen, indem etwa die entrichteten Elternbeiträge 
für die Ganztagsbeschulung eigenständig und bezüglich des Produktes gebucht wer-
den. Dies würde es ermöglichen, die Elternbeiträge auch der von der Schule erbrach-
ten Leistung Ganztagsbetreuung zuzuordnen und deren Beitrag zur Finanzierung 
dieses Angebotes zu bestimmen. Damit hängt die Aussagekraft  der nach kaufmän-
nischen Prinzipien erstellten Finanzstatistiken maßgeblich davon ab, wie die in den 
Kommunen verwendeten Kostenarten- und Kostenstellenpläne ausgestaltet werden. 
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Derzeit ist off en, ob es gelingt, die Grundsätze kaufmännischer Buchführung auf 
kommunaler Ebene so in einheitlicher Form umzusetzen, dass die Finanzstatistiken 
zwischen Kommunen vergleichbar werden. Fraglich erscheint dies insbesondere vor 
dem Hintergrund, dass die Kommunen frei sind in der Gestaltung ihrer Kostenarten- 
und Kostenstellenpläne; auch auf Ebene der einzelnen Bundesländer sind diese nicht 
einheitlich vorgegeben.

3. Schätzung der Durchschnittskosten je Schüler bzw. Schülerin

Für die Schätzung der Durchschnittskosten je Schüler bzw. Schülerin sind zunächst 
die Ausgaben des Bundeslandes und der Kommunen auf die für den Schulbereich re-
levanten Ausgabenpositionen einzugrenzen. In einer ersten Näherung wird den in-
ternationalen Vorgaben zur Berichterstattung von Bildungsausgaben gefolgt. Diese 
sehen vor, dass Ausgaben für Bildung all jene Ausgaben der öff entlichen Hand, der 
privaten Haushalte, privater Unternehmen und anderer Institutionen umfassen, die 
direkt dem Bildungsprozess zugute kommen (vgl. UNESCO/OECD/EUROSTAT 
2005). Von dieser Gesamtheit der Ausgaben für Bildung werden hier nur die 
Ausgaben der Bundesländer und der Kommunen berücksichtigt. Das bedeutet, dass 
beispielsweise die Lebenshaltungskosten der Bildungsteilnehmer und -teilnehmerin-
nen, Stipendien und Zuschüsse, z.B. im Rahmen spezieller Bildungsprogramme des 
Staates, und das Schüler-BAföG unberücksichtigt bleiben. Betreuungsleistungen au-
ßerhalb des Unterrichts werden nur dann in die Berechnung einbezogen, wenn 
sie von den Schulen erbracht werden. Gemäß den internationalen Standards blei-
ben neben Zins- und Tilgungszahlungen auch Versorgungs- und Beihilfezahlungen 
an Pensionäre und Pensionärinnen unberücksichtigt, da diese nicht mehr aktiv 
am Bildungsprozess beteiligt sind (vgl. Hetmeier/Wilhelm/Baumann 2007, S.  71). 
Gleiches gilt für Leistungen, die von anderen Bereichen der öff entlichen Verwaltung 
erbracht werden, wie Leistungen der Ministerien und Besoldungsstellen, Nutzung von 
allgemeinen Sporteinrichtungen und Leistungen der Bauhöfe und Grünfl ächenämter. 
Demgegenüber werden folgende Ausgaben des Bundeslandes und der Kommunen als 
relevant für die Bereitstellung und Aufrechterhaltung des Schulbetriebes angesehen 
und daher in die Kostenschätzung einbezogen:
• Personalausgaben und Beamtenbezüge, inklusive eventueller Zuschläge und unter-

stellter Sozialbeiträge;
• laufende Ausgaben für Sachmittel;
• Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken, sofern diese nicht in den laufen-

den Sachausgaben enthalten sind;
• Baumaßnahmen und andere Investitionsgüter.

Diese Eingrenzung der relevanten Ausgaben entspricht auch dem Vorgehen des 
Statistischen Bundesamtes zur Berechnung der öff entlichen Ausgaben je Schüler bzw. 
Schülerin (vgl. Hetmeier/Wilhelm/Baumann 2007; Statistisches Bundesamt 2009). 
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Ergänzend dazu werden Ausgaben für Schülerbeförderung berücksichtigt, da sie ins-
besondere in peripheren Gebieten eine große Rolle spielen.

Bei den ersten drei Ausgabearten in der obigen Aufzählung handelt es sich um lau-
fende Ausgaben; Baumaßnahmen und andere Investitionen stellen hingegen einma-
lige Ausgaben dar, die in einem bestimmtem Haushaltsjahr anfallen und gemäß den 
Grundsätzen der Kameralistik auch nur in diesem Haushaltsjahr als Ausgaben ge-
bucht werden. Entsprechend werden Investitionsausgaben, die den Schulbereich be-
treff en, in der nationalen Berichterstattung in voller Höhe auf das Schuljahr, in dem 
die Investitionen getätigt wurden, bezogen. Nach den Grundsätzen der kaufmän-
nischen Buchführung sind Investitionen im Schulbereich jedoch mit einer mittel- 
bis langfristigen Erhöhung des Wertes der betreff enden Sache verbunden; entspre-
chend wären die Anschaff ungs- oder Herstellungskosten eines neuen Schulgebäudes 
über dessen Nutzungsdauer abzuschreiben. Da nur die Informationen zu getätig-
ten Investitionsausgaben vorliegen, wird deren Einfl uss auf die Gesamtausgaben im 
Schulbereich zumindest geglättet, indem als Schätzer für die Investitionskosten das 
arithmetische Mittel der entsprechenden Ausgaben des aktuellen und der vier da-
vor liegenden Haushaltsjahre angesetzt wird. Dies dient dazu, Verzerrungen auf-
grund einzelner, aktueller Investitionen von Gemeinden, die sich zudem auf be-
stimmte Schulformen konzentrieren können, zu vermeiden. Auch vor dem 
Hintergrund der konjunkturellen Entwicklung und der damit verbundenen staatli-
chen Investitionsprogramme, die in der Regel auch Investitionen im Schulbereich för-
dern, erscheint dieses Vorgehen sinnvoll.

Die Berechnung der Kennzahl ‚Durchschnittskosten je Schüler bzw. Schülerin 
und Schulform auf kommunaler Ebene‘ erfolgt beispielhaft  für das Jahr 2007. Ver-
wendet werden die kommunale Finanzstatistik der Jahre 2003 bis 2007, die amt-
liche Schulstatistik der Schuljahre 2006/2007 und 2007/2008 sowie der Haushaltsplan 
des Landes NRW für das Jahr 2007. Entgegen der Vorgehensweise des Statistischen 
Bundes amtes, bei der die Personalkosten des Schulbetriebs anhand von sogenannten 
‚schulformspezifi schen Besoldungsniveaus‘ und Zuschlägen für  unterstellte Sozial bei-
träge auf Basis von Personalstandstatistiken ermittelt werden, werden hier die Personal-
kosten des Landes auf Basis der im Haushaltsplan angegebenen geplanten Ausgaben 
bestimmt. Diese geschätzten Plankosten werden inklusive unterstellter Sozial beiträge 
entsprechend der ermittelten Lehrerzahl anteilig auf die Kommunen umgelegt.6

Die Ausgaben der Kommunen NRWs, die in der Finanzstatistik ausgewiesen werden, 
werden als Schätzer für die tatsächlichen Kosten verwendet. Da keine Informationen 

6 Eine dem Vorgehen des Statistischen Bundesamtes entsprechende Berechnung kann nicht 
erfolgen, da die hierfür relevanten Sonderauswertungen zum Personalstand der Länder 
nicht verfügbar sind. Die Kosten für das verbeamtete und nicht verbeamtete Personal der 
Länder werden daher von den tatsächlichen Kosten abweichen und diese tendenziell unter-
schätzen.
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zu Kostenstellenplänen und zur verursachungsgerechten Verteilung der Ausgaben 
auf mögliche Kostenträger vorliegen, müssen die verschiedenen Ausgabearten im 
Bereich der Schulen anhand einzelner Zuweisungsschlüssel auf den hier defi nierten 
Kostenträger ‚Schüler bzw. Schülerin‘ verteilt werden. Wie bereits erläutert, können 
einige Ausgaben aufgrund der Untergliederung des Produktbereichs ‚Schulen‘ den 
einzelnen Schulformen zugewiesen werden, d.h. Ausgaben, die eine Kommune z.B. 
im Berei  ch Grundschulen tätigt, können direkt auf die Grundschulen der Kommune 
und somit anteilig auf die dortigen Grundschüler und -schülerinnen verteilt wer-
den. Andere Ausgaben, wie beispielsweise die der Schulverwaltung oder Ausgaben für 
sonstige schulische Aufgaben, können entweder der Gemeinde oder allen Schülern 
und Schülerinnen, nicht aber bestimmten Schulformen zugerechnet werden. Je 
nach Bezugsgröße sind daher weitere Zuweisungsschlüssel zu defi nieren. Einzelne 
Ausgaben, z.B. die der Schulverwaltung, werden zunächst anteilig auf die Schulen der 
Kommune und erst im Anschluss weiter auf die Schüler und Schülerinnen an jeder 
Schule umgelegt. Hingegen können beispielsweise Ausgaben für Schülerbeförderung 
direkt auf die Schüler bzw. Schülerinnen verteilt werden. Entsprechend der 
Zuweisungsschlüssel wird nachfolgend von schulform-, gemeinde- und schülerbezo-
genen Kosten gesprochen.

Um diese Berechnungsschritte für NRW beispielhaft  durchführen zu können, bedarf 
es der Verknüpfung der Ausgaben mit der amtlichen Schulstatistik. Da das Schuljahr 
nicht dem Haushaltsjahr entspricht, ist die Schulstatistik noch an das Haushaltsjahr 
anzupassen (vgl. UNESCO/OECD/EUROSTAT 2005; Hetmeier/Wilhelm/Baumann 
2007). Hierzu werden für das Haushaltsjahr 2007 (Zeitpunkt t) die Schüler-, Lehrer- 
und Schuldaten der amtlichen Statistik des Schuljahres 2006/2007 (t-1) mit zwei 
Dritteln und die Daten des Schuljahres 2007/2008 (t+1) mit einem Drittel gewichtet. 
Im folgenden Abschnitt werden ausgewählte Ergebnisse der Berechnungen für die all-
gemeinen, öff entlichen Schulen in NRW dargestellt.

4. Durchschnittskosten je Schüler/Schülerin und Schulform in 
Nordrhein-Westfalen

Im Folgenden werden zunächst die mit Grundschulen verbundenen Kosten in 
Nordrhein-Westfalen ausführlich beschrieben und der Zusammenhang zwischen 
diesen Kosten und der Finanzkraft  der Kommunen untersucht. Anschließend wird 
anhand jener Gemeinden, in denen alle hier betrachteten Schulformen (Grund-, 
Haupt-, Real- und Gesamtschulen sowie Gymnasien) existieren, die Verteilung der 
Kosten auf die Schulformen innerhalb dieser Gemeinden untersucht.
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4.1 Durchschnittliche Kosten je Grundschüler/Grundschülerin in den 
Gemeinden Nordrhein-Westfalens

Für den Bereich Grundschulen sind in der folgenden Tabelle Statistiken zu den ge-
schätzten Kosten, die den Kommunen in NRW bzw. dem Land NRW entstehen, so-
wie zu den Gesamtkosten und den Durchschnittskosten je Schüler bzw. Schülerin an-
gegeben. Da in NRW jede Kommune zumindest eine Grundschule hat, können für 
jede Kommune die entsprechenden Kosten ausgewiesen werden.

Tabelle:  Durchschnittskosten im Grundschulbereich nach Finan zierungsquelle 
(Kommunen, Land) und Durchschnittskosten je Schüler bzw. Schülerin für 396 
Gemeinden in NRW, Haushaltsjahr 2007

Mittelwert Std.-Abw.
5%-

Quantil
25%-

Quantil Median
75%-

Quantil
95%-

Quantil
Kosten, die den 
Kommunen entstehen 3.016.203 6.706.819 406.919 759.229 1.301.236 2.458.717 11.139.751

Kosten,  die dem
Land entstehen 4.341.303 7.495.201 810.762 1.408.165 2.282.934 4.139.152 14.977.755

Gesamtkosten
(Kommunen und 
Land)

7.357.507 14.038.972 1.223.005 2.210.432 3.548.071 6.515.703 26.041.171

Durchschnittskosten
je Schüler/Schülerin 3.714 587 2.840 3.368 3.654 4.011 4.803

Durchschnittskosten 
je Schüler/Schülerin 
in NRW

3.990

Hinweis: Die Kennzahlen der ersten vier Zeilen beziehen sich auf 396 Gemeinden.

Die geschätzten Gesamtkosten im Grundschulbereich betragen im Jahr 2007 je 
Kommune in NRW durchschnittlich 7.357.507 Euro, wobei die Kosten, die den 
Kommunen für die Aufrechterhaltung des Grundschulbetriebes entstehen, mit ei-
nem arithmetischen Mittel von 3.016.203 Euro nicht als unerheblich zu bezeichnen 
sind. Die Durchschnittskosten je Grundschüler bzw. Grundschülerin für das gesam-
te Bundesland NRW liegen bei 3.990 Euro; die Kommunen erreichen im Mittel ei-
nen ähnlichen Wert (3.714 Euro). Dabei variieren die Durchschnittskosten je Schüler 
oder Schülerin zwischen den Kommunen erheblich: 5% der Kommunen entstehen 
im Durchschnitt weniger als 2.840 Euro Kosten je Schüler bzw. Schülerin, bei 50% 
der Kommunen belaufen sich die Kosten im Durchschnitt auf maximal 3.654 Euro 
je Schüler bzw. Schülerin. 75% der Kommunen liegen bei mittleren Kosten von unter 
4.011 Euro je Schüler bzw. Schülerin, während 5% der Kommunen bei mehr als 4.803 
Euro je Grundschüler bzw. Grundschülerin liegen. Zwischen den Gemeinden ergibt 
sich eine durchschnittliche Abweichung vom arithmetischen Mittel in Höhe von 587 
Euro.
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Der Kostenanteil des Landes, der nahezu ausschließlich Kosten für lehren-
des Personal umfasst, beträgt bei den Grundschulen rund 59% (vgl. Abbildung 1). 
Die Kommunen tragen die Finanzierungslast für die restlichen 41% der gesamten 
Kosten, die für Grundschulen bzw. Grundschüler und -schülerinnen anfallen. Den 
größten Teil der kommunalen Kosten machen dabei die schulformbezogenen Sach- 
und Verwaltungskosten (u.a. für die Unterhaltung von Grundstücken, Mieten und 
Pachten) aus. Die über fünf Jahre gemittelten Investitionskosten betragen immerhin 
rund 9,5% der Gesamtkosten.

Abbildung 1: Verteilung der Gesamtkosten für Grundschulen auf das Land NRW und die 
Kommunen, Ha ushaltsjahr 2007

Quelle: IT.NRW, Landtag NRW, eigene Berechnung, eigene Darstellung

Die große Variation in den Durchschnittskosten je Grundschüler bzw. Grund-
schülerin wird durch Abbildung 2 noch weiter verdeutlicht. In einigen Kommunen 
betragen die Durchschnittskosten pro Jahr und Grundschüler bzw. Grundschülerin 
weniger als 3.000 Euro; in anderen Kommunen liegen diese Kosten bei mehr als 4.000 
Euro. Eine Kommune erreicht Durchschnittskosten von über 6.600 Euro. Auch der 
Kostenanteil der Kommunen an den Gesamtkosten variiert regional sehr stark. So 
gibt es Gemeinden, bei denen auf die Kommune weniger als 30% der Gesamtkosten 
im Grundschulbereich entfallen, aber auch Gemeinden, auf die mehr als die Hälft e 
dieser Kosten entfällt.
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Das Ziel bei der Berechnung dieser Durchschnittskosten ist es nicht, diese möglichst 
exakt zu schätzen, sondern eine Vergleichbarkeit der Kosten für den Schulbetrieb 
zwischen den Kommunen herzustellen. Selbst ein solcher Vergleich ist mit eini-
gen Unschärfen verbunden, die aus der Konstruktion der Kennzahl und der ge-
mischten Schulfi nanzierung resultieren. Deutlich wird dies nicht zuletzt anhand 
der Personalkosten. Während das Land das verbeamtete Lehrpersonal fi nanziert, 
weist das kommunale Personal im Schulbereich eine heterogene Struktur auf, von 
kommunalen Beamten in der Schulverwaltung bis zu hin geringfügig beschäft igten 
Erziehern und Erzieherinnen im Primarbereich. Folglich sind die Personalkosten von 
Land und Kommune in ihrer Höhe nur eingeschränkt vergleichbar. Derart unscharfe 
Abgrenzungen ließen sich nur anhand detaillierter Personalstandstatistiken auf kom-
munaler und Länderebene bereinigen.

Abbildung 2: Durchschnittliche Kosten je Grundschüler bzw. Grundschülerin in den 
Kommunen NRWs, Haushaltsjahr 2007

Quelle: IT.NRW, Landtag NRW, eigene Berechnung, eigene Darstellung

4.2 Kosten im Grundschulbereich und die Finanzkraft  der Gemeinden

Es ist eine naheliegende Vermutung, dass die Ausgaben, die von Kommunen im 
Schulbereich getätigt werden und die hier als Schätzer für die im Schulbereich ent-
stehenden Kosten dienen, maßgeblich von der Finanzkraft  der Gemeinden abhängen. 
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Als Schätzer für die fi nanziellen Mittel, die einer Gemeinde in NRW zur Verfügung 
stehen, werden daher die Bruttoeinnahmen jeder Gemeinde in die Analyse einbe-
zogen. Dabei umfassen die Bruttoeinnahmen alle kassenmäßigen Einnahmen des 
Verwaltungs- und Vermögenshaushalts der Gemeinde, bereinigt um die bewirt-
schaft eten Fremdmittel (z.B. Wohngeld), die Gewerbesteuerumlage und die haus-
haltstechnischen Verrechnungen (z.B. Zinsausgaben für innere Darlehen). Es zeigt 
sich, dass die Kosten der Kommune für den Grundschulbereich mit den (logarith-
mierten) Bruttoeinnahmen der Kommune hoch positiv korrelieren, wobei aber das 
Ausmaß dieses linearen Zusammenhangs vornehmlich auf den starken positiven 
Zusammenhang zwischen der Anzahl der Grundschüler und Grundschülerinnen und 
der Anzahl der zu den Bruttoeinnahmen beitragenden (Erwerbs-)Personen zurückzu-
führen ist. Dieser Eff ekt kann kontrolliert werden, indem die Durchschnittskosten je 
Grundschüler bzw. Grundschülerin den Bruttoeinnahmen pro Kopf gegenübergestellt 
werden. Dann zeigt sich mit einem Korrelationskoeffi  zienten von 0,2896 weiterhin 
ein für empirische Analysen beachtlicher und signifi kanter linearer Zusammenhang 
zwischen den kommunalen Einnahmen und den kommunalen Kosten im Grund-
schulbereich. Die Einnahmen können somit rund 8,2% der Variation in den Durch-
schnittskosten je Grundschüler bzw. Grundschülerin erklären. Dies ist zwar ein nicht 
unwesentlicher Zusammenhang, verdeutlicht aber auch, dass die Kosten, die den 
Kommunen in NRW für den Grundschulbereich entstehen, vermutlich zum überwie-
genden Teil unabhängig von der Finanzkraft  der Kommunen variieren und somit an-
deren Einfl üssen unterliegen.

4.3 Kosten der Gemeinden für bestimmte Schulformen

Eine mögliche Erklärung für die Variation der kommunalen Schulkosten zwi-
schen den Gemeinden in NRW sind Unterschiede in der Finanzierung der ver-
schiedenen Schulformen. Um diesen Aspekt näher zu untersuchen, werden beispiel-
haft  60 Gemeinden in Nordrhein-Westfalen betrachtet, die jeweils mindestens eine 
Schule von jeder der fünf berücksichtigten Schulformen aufweisen (Grundschule, 
Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule). In Abbildung 3 entspricht 
jede horizontale Linie einer Gemeinde und sie setzt jeweils – von links nach rechts – 
die Durchschnittskosten je Schüler bzw. Schülerin an diesen fünf Schulformen zu-
einander ins Verhältnis. Von oben nach unten gesehen sind die Kommunen auf-
steigend nach den Durchschnittskosten je Grundschüler bzw. Grundschülerin 
sortiert. Dabei liegt das Interesse bei dieser Darstellung nicht auf der Analyse ein-
zelner Gemeinden, sondern auf der Unterschiedlichkeit der Kostenverteilung inner-
halb der Gemeinden auf die einzelnen Schulformen. So liegen im oberen Teil der 
Grafi k Gemeinden, die im Verhältnis zu den weiteren Schulformen geringe durch-
schnittliche Kosten je Grundschüler bzw. Grundschülerin aufweisen. Im unteren 
Teil der Grafi k liegen dagegen Gemeinden, in denen verhältnismäßig hohe Kosten je 
Grundschüler oder Grundschülerin anfallen. Das Verhältnis der Durchschnittskosten 
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je Schulform stellt sich unterschiedlich dar, teilweise entfallen auf einen Hauptschüler 
oder eine Hauptschülerin die höchsten Durchschnittskosten; selten ist dies aber für 
Gymnasiasten und Gymnasiastinnen oder Schüler und Schülerinnen an Gesamt-
schulen der Fall.

Abbildung 3: Verhältnis der Durchschnittskosten je Schüler/Schülerin und Schulform 
(Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule) zueinander, 
für 60 Gemeinden in  NRW, die alle fünf Schulformen aufweisen

Quelle: IT.NRW, Landtag NRW, eigene Berechnung, eigene Darstellung

Gemittelt über diese 60 Gemeinden entfallen rund 52% der Durchschnittskosten auf 
Grund- und Hauptschüler bzw. -schülerinnen; die Realschüler und -schülerinnen 
ver zeichnen einen Anteil von rund 17%, Gymnasiasten bzw. Gymnasiastinnen und 
Ge samt schüler sowie Gesamtschülerinnen jeweils rund 15%. Dabei werden die ver-
hältnismäßig hohen Durchschnittskosten je Grund- und Hauptschüler bzw. -schü-
lerin keinesfalls nur durch kommunale Investitionen verursacht. Der Anteil der 
Investitionskosten an den geschätzten Gesamtkosten für den Grundschulbereich liegt 
in den 60 betrachteten Gemeinden im Durchschnitt bei rund 27%.

Für die Grund- und Hauptschulen fallen neben den Personalkosten insbesondere die 
Kosten für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke ins Gewicht. Da diese 
beiden Schulformen im Vergleich zu Gymnasien und Gesamtschulen weniger Schüler 
bzw. Schülerinnen aufnehmen, sind im Verhältnis zur Gesamtzahl der Schüler und 
Schülerinnen mehr Schulgebäude und Grundstücke zu bewirtschaft en, was sich di-
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rekt auf die Durchschnittskosten je Grund- bzw. Hauptschüler und -schülerin aus-
wirkt.

5. Diskussion

Das Ziel der hier vorgestellten Kennzahl ‚Durchschnittliche Kosten je Schüler/
Schülerin und Schulform auf kommunaler Ebene‘ ist es, eine regional diff erenzier-
te Messung der im Rahmen des Schulbetriebes anfallenden Kosten zu liefern. Ein 
solches Instrument sollte kleinräumige Analysen bildungspolitischer Steuerungs-
maßnahmen im Schulwesen besser ermöglichen, als die anhand der von den statis-
tischen Ämtern auf Ebene der Bundesländer berichteten Ausgaben je Schüler bzw. 
Schülerin und Schulform. Das Ziel dieses Beitrags ist es aber nicht, die entstehenden 
Kosten anhand der Ausgaben von Land und Kommunen möglichst genau zu schät-
zen – was auf Basis der derzeit verfügbaren Datengrundlage auch gar nicht möglich 
wäre –, sondern einen Eindruck davon zu erhalten, wie die Schulfi nanzierung zwi-
schen Land und Kommunen aufgeteilt ist, welche Struktur die Gesamtkosten auf-
weisen und welche Unterschiede sich diesbezüglich auch zwischen Kommunen eines 
Bundeslandes feststellen lassen.

Diese Aspekte einer systematischen Analyse der Kosten im Bereich der Grundschulen 
und der weiterführenden Schulen wurden beispielhaft  für die Gemeinden in 
Nordrhein-Westfalen und das Haushaltsjahr 2007 dargestellt. Als wesentliches 
Ergebnis lässt sich zunächst festhalten, dass insbesondere im Grundschulbereich, aber 
auch im Zusammenhang mit den weiterführenden Schulen für die Kommunen er-
hebliche Kosten anfallen. Die Höhe dieser Kosten hängt dabei nicht unwesentlich 
von der Einnahmensituation der Kommunen ab. Werden die Durchschnittskosten je 
Schüler bzw. Schülerin an den verschiedenen Schulformen in den Kommunen NRWs 
zueinander ins Verhältnis gesetzt, so zeigt sich, dass die einzelnen Schulformen in 
den verschiedenen Gemeinden mit teilweise völlig unterschiedlichen Kosten verbun-
den sind. Damit wird deutlich, dass die Durchschnittskosten je Schüler bzw. Schülerin 
auf kommunaler Ebene sowohl für die Bildungsplanung als auch für die bildungs-
politische Steuerung ein wertvolles Instrument darstellen. Analysen zu dem erwar-
teten Finanzierungsbedarf, der beispielsweise mit dem Ausbau von Ganztagsschulen 
verbunden ist, stellen bislang eine Verallgemeinerung dar, die der bildungsplaneri-
schen Realität nicht gerecht wird. Denn einerseits variieren die Kosten zwischen den 
Kommunen erheblich; andererseits bestehen off ensichtlich unterschiedliche kommu-
nale Prioritäten hinsichtlich bestimmter Schulformen. Für die (monetäre) Bewertung 
bildungspolitischer Maßnahmen ist es daher erforderlich, die Kosten auf der Ebene 
zu messen, auf der sie anfallen. Da die Kommunen, zumindest in NRW, die Träger 
der öff entlichen Schulen sind, ist es notwendig, diff erenzierte Informationen zu den 
Kosten des Schulbereichs auf dieser Entscheidungsebene zur Verfügung zu stellen.
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Festzuhalten ist jedoch auch, dass Weiterentwicklungen der Kennzahl bzw. der zu-
gehörigen Berechnungsvorschrift  nicht nur wünschenswert, sondern sogar notwen-
dig sind. So ist zunächst zu klären, ob und inwieweit die beschriebene Systematik 
zur Rekonstruktion der Kostenarten, Kostenstellen und Kostenträger sowie der 
Finanzierungsquellen auf andere Bundesländer übertragbar ist. Ein einheitliches, auf 
alle Bundesländer gleichermaßen anwendbares Konzept zur Bestimmung der Kosten 
des Schulbetriebes erscheint jedoch fraglich, da selbst innerhalb der Bundesländer 
kein einheitlicher Kostenarten- und Kostenstellenplan für die verursachungsgerech-
te Zuordnung von Ausgaben zu Produkten oder Leistungen existiert. Insgesamt wer-
den die Haushalte zunehmend uneinheitlich geführt werden (Kameralistik versus 
doppelte Buchführung). Schon aus diesem Grund werden die Ergebnisse zwischen 
Bundesländern und ihren Kommunen nur eingeschränkt miteinander vergleichbar 
sein.

Berücksichtigt werden bislang öff entliche, allgemeine Schulen; eine erweiterte 
Systematik sollte auch entsprechende Ergebnisse für Schüler und Schülerinnen an 
Förderschulen und berufsbildenden Schulen bereitstellen. Insgesamt problematisch 
gestaltet sich die Berücksichtigung privater Schulen, bei denen der Anteil der priva-
ten Finanzierung nicht in amtlichen Statistiken erfasst wird und nur mit erheblichem 
Aufwand bei den Schulen selbst zu erheben wäre. 

Insgesamt lassen die Einführung der doppelten Buchführung und die hiermit ver-
bundene Kosten- und Leistungsrechnung große Fortschritte auf dem Gebiet der 
Kostenbewertung im Bildungswesen erwarten. Dies gilt insbesondere im Hinblick 
auf bislang unzureichend abgebildete Leistungen, wie die verschiedenen Formen 
der Ganztagsschule oder Maßnahmen zur präventiven und ambulanten Förderung 
von Schülern und Schülerinnen. Eine genauere Abgrenzung der Kostenarten 
und Kostenstellen würde eine vertieft e Analyse von Aspekten der gemischten 
Schulfi nanzierung ermöglichen und damit relevante Informationen für die monetäre 
Bewertung von bildungspolitischen Steuerungsmaßnahmen liefern.
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